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Gesetz
über den Beruf der Altenpflegehelferin und

des Altenpflegehelfers im Land Brândenburg
(Brandenburgisches Altenpf l€gehilfegesetz -

BbgAItPftHG)

Yo 27 . Mai 2009

De¡ Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
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$r
Be¡ufsbezeichnung und Erl¿ubtris

(1) Die Berufsbezeichnung ,,Altenpflegehelfe rl" ode¡ ,,Alteû-
pflegehelfer" dürfen nur Personen führer¡ denen die E¡laubnis
dazu e¡leih worden ist.

(2) Die Erlaubnis nach Absatz 1 ist auf A¡trag zu erteilen,
wenn die artragstelleride Pe¡sor

l. die du¡ch dieses Gesetz vorgeschriebene Ausbildungszeit
abgeleistet und die sta¿tliche P!üñng bestanden hat,

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht ha! aùs dem
sich die U¡zuverlässigkeit zul Ausüburg des Berufs ergibt,

3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zw Ausùbung des Be-
rufs ungeeignel ist uod

4. über die zur Be¡ufsausübung erforderlichen Ke¡ntrisse der
deutschen Sprache verñigl.

(3) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wen¡ bei Erteilung der
E¡laubnis çine de¡ Voraussetzungen nach Absatz 2 Nxmme¡ I
bis 4 nicht voryelegfl hat. Die E aubnis ist zu widerrufen,
wen¡ nachtdglich die Vomussetzuûg nach Absatz 2 Nuûme¡ 2
weggefallen ist. Die E¡laubnis kann widem¡fen werden, wenn
nacbträgl¡ch die Voraussetzung nachAbsatz 2 Nummer 3 weg-
gefallen ist.

(4) Die in einem aaderen Land der Bundesrçublik Deutschland
erteilte E¡laubnis zur Fühnmg der Berufsbezeichnung in einern

laqdes¡echtlich geregelten Be¡uf der Aitenpflegehilfe, für den
eine Ausbildungsdar¡e¡ in Vollzeirform von mindestens zwölf
MoûateÌr vorgesch¡ieben ist, erñillt diq Voraussekungen nach
Absatz 2 Nummer l: Eine im Auslaûd erworbene abgeschlos-
sene Ausbildung erfüllt die Vomusseeungen nach Abs¿tz 2 Num-
mer l, wenn die Gleichwe¡tigkeit des Ausbildungsstandes ge-
geben ist. Das N¿ihere hietzu regelt das Bra¡denburgische Ge-
srmdheitsberufeanerkennungsgesefz vom I 1 . Jmi 2008 (GVBI. I
s. 134).

ô2
Ziel derAusbildung

Die Ausbildrmg zur AltenpflegeheÌferin oder zum Altenpflege-
helfer soll die Kermtnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermit-
teln, die für eine qualifizierte Mitwirkung bei der Betreuung,
Versorgung rurd Pflege alter Menschfl e¡fo¡derlich sind und
dazu befühigen, pflegerische und soziale Aùfgaben unter AÌÌ-
leitung und Veranh{ortung einer P0egefachkrafl wâhrzuneh-
men. Dies umfasst insbesonde¡el

l. die Unterstü¿ung alte¡ Me¡schen bei ihre¡ Lebensfübrung,

2. die facbkundige umfassende Grundpflege,

3. die Hilfe bei der Har¡shaltsführung,

4. die Unte¡stützung bei E¡.halt tind Wiedergewinmmg von
F2ihigkeiten und sozialen Kontakúen und

5. die Aùegung und Begleih¡ng von F¿milien- und Nachbar-
schaftshilfe.

s3
Dauer und Struktur derAusbildung

(1) Die Aùsbildung iri der Altenpflegehilfe schließt mit der staat-
lichen Pdfung ab und dauert unabh¿ingig vom Zeitpu¡kt der
staatlichen Prüfung in Vollzeitform ein Jahr. Die Ausbildung
besteht aus theorctischem ùnd pmktischem UrteÍicht von miú-
destens 750 Stundeû und einer praktischen Ausbildung von
mindestens 900 Stunden.

(2) Der Unterricht wi¡d an sta¿tlich anerka¡nten Altenpflege-
schulen erteilt, sofern diese die für die Alúenpflegehilfeausbil- .

dung zusätzlichen personellen und ¡âìÍ¡lichen Bedingungen
erñillen und die Vorgaben dieses Gesetzes ei¡halten.

(3) Die praktische Ausbildung wird in folgenden Eiruichtungen
verminelt:

f. in einer statioû¿irer Pflegeeiûichtrmg im Sinne des $ 7l
Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuchr wenn es

sich dabei um eine Ei¡richtung fit alte Menschen handelt,
und

2. in eine¡ ambulanten Pflegeeinrichhmg im Si¡ne des S 71

Absatz I des Elften Buches Sozialgesetzbuch, wenn deren
Tätigkeitsbereich die Pflege alter M€nschen einschließt.
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(4) Die Gesamfverantwortung für die Ausbildutrg tràgt die Al-
te¡pflegeschu1e. Sie ist mit den T¡ägem der praktischen Aus-
bildung durch Kooperationsverhag verbunden. Die Absch¡itte
des Unterrichts und der prakischen Ausbildung sind i¡haltlich
und o¡ganisatorisch aufeinander abzustimmen. Die Altenpfle-
geschule ùnte¡stützt rmd fit¡dert die praktische Ausbildung
dulch P¡axisbegleitung. Die Praxisar eitung ist durch die Eiri-
richtungen nach Absatz 3 sicherzustel¡en.

(5) Die Ausbildung kann auch in Tèilzeitform du¡chgeflihrt wér-
den u¡d i¡r diesem Fall bis zu d¡ei Jah¡e dauern.

(6) Die AusbildLmg in der Altenpflegehilfe kar¡rÌ o¡ga4isatorisch
mit der Ausbildung in der Altenpllege verbunden werden. Dabei
ist sicherzusúellen, dass die Abschlussprüfimg in der Attenpflege-
hilfe innerhalb der Altenpflegeausbildung in der Regel mch Ab-
schluss des ersten Ausbildungsjahres in der Attenpflege erfolgt.

(7) Eine Nichtschülerprütung ist möglich. Das N?ihe¡e ist in
der Rechtsverordnung gemäß $ 7 zu regeln.

s4
Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung

Voraussekunger für den Zugatrg zur Ausbildung nach g 3 Ab-
satz I sind grundsäuiicb

1. die gesundheitliche und persönliche Eignung der Bewe¡be-
rin ode¡ des Bewerbe¡s zur Ausúbung des Berufs sowie
hierfür ausreichende (enntnisse der deutschen Sprache und

2. die Berufsbildungs¡eife oder ein der Berufsbildungsre¡fe
gleichgestellter Abschluss.

$s
Verkürzung der Ausbildung

(1) AufA¡trag kann die Dauer de¡ Ausbildung nach g 3 Absatz I
im Umfa[g der fachlichen Gleichwertigkeit verkürzt werd€n,
we¡n eine andere eirschlãgige Ausbildung ode¡ Teile einer ein-
schlägigen Ausbildung nachgewiesen werden.

(2) AufAntrag kaI¡¡l die Dauer der Ausbildung flach g 3 Absatz I
im,Umfang der fachlicheû Gleichìvertigkeit auch verkÍirzt wer-
derL weîn die antragstelle[de Person ze¡tifizierte Fort- und Wei-
terbildu¡gsmaßDahmen irn Berufsfeld Altenpl¡ege du¡chlaufen
hat. In diesem Fall muss de¡ Nachweis über l¡halt und Dauer der
Fort- und Weiterbildungsmaßmbme über d¿s Zertifikat erfolgen.

(3) Die Verkürzung darf das Erreichen des Ausbildungszieles
nicht gefãhrden. Über die Verkürzungsmöglichkeitel entschei-
det die Altenpflegeschule. Sie ist de¡ zust¿indigen Behörde ge-
genúber berichtspfl ichúg.

$6
Anrechnung von Fehlzeiten und Unterbrechung

aus wichtigem Grutrd

( 1) Aul die Dauer einer Ausbildung nacb $ 3 Absatz I werde¡
an eefecluel :

l. ein dem Ta¡ifuerhag entsprechender Urlaub und

2. Unte¡brechungen durch K¡ankheit, Schwangerschaft oder
aus ¿mderen, von der Altenpflegehilfeschüle¡in ode¡ dem
Altenpflegehilfeschüler nicht zu ve¡tretenden G¡ünden bis
zu l0 Prozent der Sturden der praktischen Ausbildung
nach Maßgabe der nach $ 7 zu erlassenden Ausbildu¡gs-
und Prüf, lngsverordnung.

Die zuständige Behörde kann aufA¡trag auch eine ùbe¡ Satz I
hinausgehende Fehlzeitbe¡ùcksichtigen, soweit eine besondere
H¿irte vorliegt und das E¡reichen des Ausbildungszieles durch
die A¡rechnung nicht gefàhúdet wird.

(2) Die Ausbildung nach g 3 Absak I ka¡¡ aus wichtigem
Grund, insbesondere ñir die Zeit de¡ gesetzlichen Mutte¡schutz-
f¡ist und Eltemzeit unterb¡ochen we¡deû. Auf Antag ve¡l¿in-
gert sich die Ausbildung eltsprechend um die Zeiten, die nicht
nach Absafz I angerechnet werden kônnen, låingsæns bis zum
Zeitpunkt der nâchstmöglichen Prüfung.

$7
Verordrungsermãchtigung

Das für Gesurdheit zuständige Mitgtied der Laadesregierung
wird ermáchtigt, in einer Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für den Beruf der Altenpflegehelferir und des Altenpfle-
gehelfers die Mhdestanforderungen an die Ausbildung nach

ô 3 sou'ie das N¿iherc übe¡ die staatliche Prüfung einschließlich
einer Nichtschülerprüfung und über die Urkunde zur Erteiluúg
der Erlaubnis nach g I zu regeln.

$8
Ausbildungsyerhälttris

Für das Ausbildungsverh¿iltnis zwischen Altenpfl egehilfeschü-
le¡i¡nen oder Altenpflegehilfeschülem und dem Trâger der prak-
tischen Ausbildwrg gilt Teil 2 Absch¡itt 2 des Berufsbildungs-
gesetzes. Die zuständige Behö¡de überwacht die Ei¡haltung
diese¡ Vorsch¡ift.

$e
Zust¡¡ndige Behörde

Zuständige Behörde für die Durchfühnmg dieses ceseÞes ist
das La¡desamt für Soziales und Versorgung

$10
Ordtrungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, rver ohne E¡laubnis nach g I Ab-
satz I die Berufsbezeichnung ,,Alterpflegehelferin" oder ,,Al-
tenpflegehelfer" ñilft

(2) Die Ordnungsvridrigkeit kann mit eine¡ Geldbuße bis zu
zweitausend Euro geahndet werden.
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$ lr
iJbergangsregelung

Dre Vor¿usseEungen fi.ir die Eræilung der Erlaubnis nach g l Ab-
satz 2 Nuûúler I üeger auch vo¡, w€Im die anhagstellende Per-
sóo bis zum 31. Dezembe¡ 2010 mindestens fünf Jalue in eine¡
Eiffichtung de¡ Altenpflege gemäß $ 3 Absatz 3 Satz I Aufgaben
in der Pflege oder Betreuung wahl, genornmen hat r¡nd sich in ei-
ner entsprcchenden Qualifizierungsmaßnahme im Umfang von
160 Stunden nachweislich fachlich fortgebildet hal Die Qualifi-
zierungsmaßnahme muss bis zum 31. Dezembe¡ 2010 beendet
sein und den Adorderungen des $ 5 Absatz 2 entsprechen.

$12
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag [ach de¡ Verkündung in Kraft,

Potsdam, den 27. Mai 2009

Der Prásident

des Landtages Bnndenburg

Gunte¡ Fritsch

Erstes G€setz
zur Änderung d€s Brandenburgischen

Nichtrauchendenschutzgesetzes

Yoin21 . Mai 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Arr¡kel I

Das B¡andenburgische Nicht¡auchendenschutzgesetz vom
18. Dezember 2007 (GVBI. I S. 346) wird wie folgt ge¿inde¡t:

l. $ 4 wrrd wie folgt ge¿i¡den:

a) In Absaø I Nummer I wird das Wort ,,AbschiebehaÍì-
ei¡¡ichtungen" dulch das Wort,rAbschiebungshaftein-
richh¡ngen" grsetzt.

b) Absak 2 wird wie folgt gefasst:

,,(2) Ebeuso gilt das Rauchverbot nicht in Nebe¡¡äu-
men von Hotels, Gaststätten und Kulûfeinrichtungen
im Sime von $ 2 Absatz I Nu¡¡mer 3, wenn

l. Personen unte¡ 18 Jahen del Zut itt verwehrt ist,

2. auf die Ausnahme vom Rauchverbot und auf das

Zutrittsve¡bot nach Numme¡ I du¡ch eine deutliche
Kennzeichntug am Eingang des Nebenraums hin-
gewiesen wird urd

. 3. diese Neberyälme baulich von den ùb¡igen Räu-
men so gete¡mt sind dass ein stÌindiger Luftaus-
tausch nicht besteht.

Iû Diskotheken mit Neben¡äumen nach Satz I Numme¡ 3

gllt das Rauchverbor nichr. wenn

l. in dem Neben¡aum keile Ta¡zfläche vorhanden
ist,

2. sichergestellt ist, dass Personen unter 18 Ja.bren

de¡ Zutritt zr¡r gesamten Diskothek ve¡wehfi wir4
und

3. auf die Ausnahme vom Rauchverbot am Eingang

des Nebe¡¡aums udd auf das Zutrittsve¡bot [ach
Numme¡ 2 im Eingaûgsbercich der Diskothek du¡ch

' eine deutliche Kennzeichnung hingewiesen wird.

Das Rauchverbot gilt femer nicht in Gastst¿itten, we¡n

l. die Gastfläche weniger als 75 Quadratneter be-

tãgt,

2. sie übe¡ keinen abget¡e¡nten Nebengastraum ver-
fügen,

3. keine zum alsbaldigen Verzehr zubereiteten Spei-
ser a[geboten we¡den,

4- Pe6onen unter 18 Jahren der Zutritt verweh¡t wird
und

5. auf die Ausnahme vom Rauchverbot und auf das' Zut¡ittsve¡bot nach Numme¡ 4 im Eingangsbercich
der Gaststâtte durch eine deutliche Kennzeicbnung
hingewiesen wird."

$ 5 wird aufgehoben.

In $ 6 AbsaÞ I wird die Angabe ,,$ 5" durch die Wörter ,,$ 4
Absalz 2 Sal2 I Nummer 2, Satz 2 Nummer 3 und Satz 3

Numme¡ 5" ersetzt.

In $ 7 Absatz I Nummer 3 wird die Angabe ,,$ 5" durch die
Wörter,,$ 4 Absatz 2 Satz I Nurnme.2, Satz 2 Nummer 3

ode¡ Satz 3 Numme¡ 5" ersetzt.

A¡tikel 2

Dieses Ges€tz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Potsdam, den 27. Maj 2009

Der Präsident
des Lardtages Brandenburg

Gunte¡ F¡itsch

3.


